
GAV für die schweizerische Holzindustrie 
 

Nachtarbeit/Wochenendarbeit 

 
Abendarbeit (20:00 bis 23:00)| 50% Zuschlag 
Nachtarbeit (23:00 bis 06:00)| 50% Zuschlag 
Sonn- und Feiertagsarbeit| 75% Zuschlag 
 
*Artikel 6* 
 

Schichtarbeit 

 
Im 2-Schichten-Betrieb:| Zuschlag Fr. 1.12/h 
Im 3-Schichten-Betrieb:| Zuschlag Fr. 2.26/h 
 
*Artikel 7* 
 

Spesenentschädigung 

 
Keine über das gesetzliche Minimum hinausgehenden Bestimmungen* 
 

Überstunden 
 
Angeordnete Überstunden können innert 14 Wochen durch Freizeit von mind. gleicher Dauer 
kompensiert werden; ist dies nicht möglich: Lohnzuschlag 25% 
 
*Artikel 5* 


